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Auftrag Degiacomi 

 

betreffend Organisation und Finanzierung der Sozialhilfe 

 

Antwort der Regierung  

 

Am 28. November 2004 haben Volk und Stände der Neugestaltung des Finanzaus-

gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA Bund) zuge-

stimmt. Im Rahmen dieser Reform wurden in der Bundesverfassung der Schweizeri-

schen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) die Grundsätze der Subsidiarität und der fis-

kalischen Äquivalenz verankert. Diese beiden Grundsätze bilden staatstragende Ge-

staltungsprinzipien für den Schweizerischen Föderalismus. Gemäss Art. 5a BV ist bei 

der Zuweisung und Erfüllung staatlicher Aufgaben der Grundsatz der Subsidiarität zu 

beachten. Gemäss Art. 43a Abs. 2 und 3 BV trägt das Gemeinwesen, in dem der 

Nutzen einer staatlichen Leistung anfällt, deren Kosten und dieses Gemeinwesen 

kann über diese Leistungen bestimmen. Die NFA-Reform wurde 2008 umgesetzt. 

 

Am 28. September 2014 hatte das Bündner Stimmvolk das Gesetz über die Reform 

des Finanzausgleichs im Kanton Graubünden (FA-Reform) angenommen. Die FA-

Reform hatte die Regierung auf den 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt. Der Grosse Rat 

hatte die Vorlage in der Dezembersession 2013 beraten. Ergänzend zur Reform des 

innerkantonalen Finanzausgleichs im engeren Sinne wurden die Finanzströme zwi-

schen dem Kanton und den Gemeinden neu so geordnet, dass sie mit der gesetzlich 

festgelegten Aufgabenzuteilung und -verantwortung besser übereinstimmen. Dafür 

wurden insgesamt 18 Beiträge in Richtung Kanton verschoben und elf Beiträge in 

Richtung Gemeinden. Eine Verschiebung in Richtung Gemeinden hat dabei auch die 

Finanzierung der persönlichen Sozialhilfe beziehungsweise der Sozialdienste erfah-

ren. Gemäss dem Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe im Kanton Graubünden (So-

zialhilfegesetz; BR 546.100) sind die Gemeinden primär für die materielle und per-

sönliche Sozialhilfe zuständig (siehe Botschaft über die Reform des Finanzaus-

gleichs im Kanton Graubünden, Heft Nr. 7/2013–2014, Seite 281). Der Finanzie-

rungswechsel bei der Sozialberatung trägt den Grundsätzen der Subsidiarität und 

der fiskalischen Äquivalenz Rechnung und war im Grossen Rat unbestritten. Der 

Grosse Rat hat in diesem Zusammenhang Art. 5 mit einem Zusatz ergänzt, wonach 



  2 

die Sozialdienste ihre Aufgaben durch ausgebildetes Fachpersonal erfüllen. Die be-

stehende Aufgaben- und Kompetenzzuteilung wurde belassen.  

 

Das Sozialhilfegesetz umschreibt den Zweck, den Geltungsbereich und die Art der 

Sozialhilfe. Es weist in Art. 3 die persönliche und materielle Hilfe als Teilbereiche der 

Sozialhilfe aus und stellt sicher, dass jede Person Zugang zur Sozialhilfe hat. Ge-

stützt auf Art. 4 ist die materielle Sozialhilfe Sache der Gemeinden. Gemäss Art. 5 

erfolgt die Sozialhilfe durch private, gemeindeeigene und, wenn keine gemeindeeige-

nen Sozialdienste tätig sind, subsidiär durch kantonale Sozialdienste. Diese Kompe-

tenzzuteilung knüpft am Grundsatz der fiskalischen Äquivalenz an, wonach die Fi-

nanzierung und der Nutzen der Sozialdienste grundsätzlich am gleichen Ort anfallen 

sollen. Die Gemeinden können gestützt auf Art. 6 die Sozialdienste allein wahrneh-

men. Sie entscheiden damit, ob sie die persönliche Sozialhilfe selber erbringen, einer 

Region oder einem Gemeindeverband oder Privaten übertragen oder vom Kanton 

vollziehen lassen wollen. Für den kantonalen Vollzug stellt das Sozialamt den Ge-

meinden die Kosten des jeweils betroffenen Dienstes – gestützt auf transparente 

Grundlagen – im Verhältnis der Bevölkerungszahl in Rechnung. Der Verteilschlüssel 

beinhaltet eine Solidaritätskomponente unter den jeweiligen Gemeinden.  

 

Die Regierung teilt die Einschätzung des Auftrags, wonach das geltende Sozialhilfe-

system im Grundsatz gut funktioniert. Die aktuelle Finanzierungsregelung trägt den 

Grundsätzen der Subsidiarität – im Sinne des Auftrags Albertin betreffend Stärkung 

der Gemeinden – und der fiskalischen Äquivalenz – im Rahmen der bestehenden 

Verbundaufgabe – so gut wie möglich Rechnung. Im Zuge der FA-Reform wurde 

ausschliesslich die Finanzierung angepasst, ohne die geltenden Kompetenz- und 

Aufgabenzuständigkeiten zu hinterfragen. Die Regierung ist bereit, die Aufgabentei-

lung in der Sozialhilfe unter besonderer Beachtung der beiden genannten Grund-

sätze zu überprüfen. Ihr ist es ein Anliegen, dass die Sozialhilfe auch künftig bürger-

nah, effizient und in guter Qualität angeboten wird. 

 

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vor-

liegenden Auftrag zu überweisen. 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident:  Der Kanzleidirektor: 

  

       Dr. Chr. Rathgeb Daniel Spadin 

 

 


